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Satzung

zur Änderung der Prüfungsordnung für den

Zwei-Fach-Bachelor-Studiengang
an der Universität Paderborn

vom 07. Februar 2007

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV.NW.S.190), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2006 (G.V. NRW. S. 474), hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:

Artikel I

Die fachspezifischen Bestimmungen für das Fach Romanistik der Prüfungsordnung für den
Zwei-Fach-Bachelor-Studiengangan der Universität Paderborn (AM.Uni.Pb. Nr.: 07/06 vom
03. März 2006) wird wie folgt geändert:

1. Nr 2 erhält folgende Fassung:
2. Studienvoraussetzungen

(1) Für die im Rahmen des Faches Romanistik vertretenen Sprachen sind
Sprachkenntnisse unabdingbar. Die erforderlichen Sprachkenntnissewerden am
Leistungsniveau des Europäischen Referenzrahmens gemäß der dort vorgeschlagenen
Stufen AI - A2 - Bl - B2 - Cl- C2 gemessen. Der sprachliche Kenntnisstand wird vor
Aufnahme des Studiums mittels eines Sprachdiagnostiktestsüberprüft. Diese Überprüfung
dient in erster Linie der gezielten Beratung der Studierenden.
(2) Wer den Test nicht mindestens mit dem Niveau A2 gemäß der nachfolgenden Tabelle
besteht, kann an den sprachpraktischen Übungen des Grundstudiumsnicht teilnehmen und
ist gehalten, sich zu Beginn des Studiums entsprechende Fremdsprachenkenntnisse
anzueignen.
(3) Der Test kann bei Nichtbestehen zweimal wiederholt werden. Ist auch die zweite
Wiederholung nicht bestanden, sind die Sprachkenntnissedurch das Erbringen
gleichwertiger externer Leistungen nachzuweisen. Diese Leistungen sind durch die
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Zertifikate DELF oder DALF für Französisch beziehungsweise DELE für Spanisch
gemäß der Tabelle in Absatz 4 oder gleichwertiger Abschlüsse anerkannter Institutionen
zu erbringen.
(4) Sprachkenntnissegemäß der Bestimmungendes EuropäischenReferenzrahmens

Französisch Spanisch

Europäischer
Referenzrahmen

DELF/DALF DELE

AI
DELF AI

(elementaire)

DELE nivel inicial

A2
DELF A2

(elementaire)

DELE nivel inicial

Bl
DELF B1

(independant)

DELE nivel intermedio

B2
DELF B2

(independant)

DELE nivel inermedio

Cl
DALF Cl

(experimente)

DELE nivel superior

C2
DALFC2

(experimente)

DELE nivel superior

(5) Das Latinum ist nicht erforderlich

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der
Universität Paderborn (AM Uni.Pb.) in Kraft.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Kulturwissenschaften
vom 28. Juni 2006 und nach Prüfung der Rechtmäßigkeit durch das Rektorat vom 20.
Dezember 2006.

Paderborn, 07. Februar 2007 Der Rektor

Professor Dr. Nikolaus Risch



Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn
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